
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/10/20 4Ob146/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1953

Norm

ABGB §884

KollV der Konzertlokalbesitzer allg

KollVG §2 Abs1

Rechtssatz

Bedeutung einer Kollektivvertragsbestimmung, daß mündliche Vereinbarung zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer

unzulässig sind, und zwar auch dann, wenn beide von der Schriftlichkeit der Vereinbarung Abstand nehmen sollten.

Entscheidungstexte

4 Ob 146/53

Entscheidungstext OGH 20.10.1953 4 Ob 146/53

Veröff: SozM IC,36 = Arb 5838

Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Arbeitnehmer
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